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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §24 Abs1 litd;

EStG 1988 §7;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2001/13/0257 E 28. November 2002 RS 1(hier nur erster Satz)

Stammrechtssatz

Der Verwaltungsgerichtshof vertritt in ständiger Rechtsprechung die Au=assung, dass die AfA für Wirtschaftsgüter, die

mit einem Fruchtgenuss belastet sind, nicht dem Fruchtgenussberechtigten, sondern dem zivilrechtlichen Eigentümer

zusteht, es sei denn, dass dem Fruchtnießer die Stellung eines wirtschaftlichen Eigentümers zukommt. Die AfA soll

nämlich dem Wertverzehr Rechnung tragen, welchen das Wirtschaftsgut bei seiner Verwendung zur Erzielung von

Einkünften erfährt. Dieser Wertverzehr tri=t aber den Eigentümer des Wirtschaftsgutes und nicht denjenigen, der wie

der Fruchtnießer ein fremdes Wirtschaftsgut zur Einkunftserzielung verwendet, weshalb im Regelfall, wenn nicht

besondere vertragliche Gestaltungen dem Fruchtnießer eine eigentümerähnliche Rechtsstellung verscha=en, dem

Fruchtnießer die AfA nicht zusteht (Hinweis E 15. März 1988, 88/14/0009; E 19. April 1988, 88/14/0062).
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